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„B
rexit m

eans B
rexit“ – R

egierungskrise in G
B

D
rei Jahre lang nach dem

 EU
-Referendum

 konnten sich die 
britische Regierung und das britische Parlam

ent nicht einigen, 
w

ie die Beziehungen zur EU in Zukunft aussehen sollen. D
ie 

einen w
ollten einen „soft B

rexit“ und w
eiterhin eng m

it der EU 
zusam

m
enarbeiten. D

ie anderen w
aren für einen „hard Brexit“, 

um
 unabhängig von der EU sein. D

ie G
räben verliefen quer 

durch die Bevölkerung und die Parteien. 

D
ie G

renze zw
ischen Süd- und N

ordirland

A
ls 1921 die R

epublik Irland gegründet w
urde, verblieb der nörd -

liche Teil der irischen Insel im
 V

ereinigten K
önigreich. Seitdem

 
strebt die katholische B

evölkerung N
ordirlands eine W

ieder ver-
einigung m

it der R
epublik Irland an. D

ie protestantischen U
nio -

nisten hingegen w
ollen, dass N

ordirland Teil von G
B bleibt. D

er 
K

onfl ikt zw
ischen R

epublikanern und U
nionisten sorgte zw

ischen 
den 1960er und 1990er Jahren regelm

äßig für gew
alttätige A

us -
einandersetzungen und Terroranschläge m

it insgesam
t etw

a 
3.500 Todesopfern. O

bw
ohl N

ord irland bis heute tief gespalten 
ist, hat sich die Lage seit Ende der 1990er Jahre w

eitestgehend 
gew

altfrei entw
ickelt. W

ichtige V
oraussetzung dafür w

aren die 
abgeschafften G

renzkontrollen zw
ischen Süd- und N

ordirland.

D
a die R

epublik Irland zur EU
 gehört, m

üssten die K
ontrollen 

nach dem
 B

rexit eigentlich w
ieder eingeführt w

erden. D
ie Ein-

schränkung von Reisefreiheit und H
andel w

ürde aber den zer brech-
lichen Frieden in N

ordirland gefährden. N
ach langen V

erhand-
lun gen einigten sich EU

 und britische R
egierung auf K

ontrollen 
zw

ischen N
ordirland und dem

 R
est von G

B
. So kann die G

renze 
zw

ischen Süd- und N
ordirland w

eiterhin offenbleiben. D
iese 

Sonderregelungen sind im
 N

ordirland-Protokoll festgehalten.

N
achdem

 Theresa M
ay 2017 ihre M

ehrheit im
 Parlam

ent ver-
loren hatte, w

urde es noch schw
ieriger, die pro- und antieuro-

päischen Lager zufrieden zu stellen. Ihr Austrittsabkom
m

en 
m

it der EU w
urde m

ehrm
als vom

 Parlam
ent abgelehnt und 

die Ü
bergangsfrist für den Brexit verlängert. M

ay trat im
 Juni 

2019 zurück und ihr N
achfolger, der europakritischere B

oris 
Johnson, verhandelte ein neues Abkom

m
en m

it der EU, das 
schließlich auch im

 britischen Parlam
ent eine M

ehrheit fand.

D
ie EU stim

m
te dem

 Austrittsabkom
m

en daraufhin zu. Am
 

31. Januar 2020 trat G
roßbritannien offi  ziell aus der EU aus, 

für Bereiche w
ie den H

andel galten w
eiterhin Ü

bergangslösun-
gen. Anschließend verhandelten die britische Regierung und 
die EU ein neues H

andels- und Kooperationsabkom
m

en, 
das am

 1. Januar 2021 in Kraft trat. Es ...

Spicker Politik  N
r. 21

Brexit

Im
 Referendum

 w
urde nicht gefragt, unter w

elchen Bedingun-
gen G

roßbritannien aus der EU austreten sollte. Es w
ar also 

nicht klar, w
ie eng das Land in Zukunft an die EU angebunden 

bleiben sollte. Außerdem
 w

aren die M
enschen in Schottland

und N
ordirland m

ehrheitlich für einen Verbleib. C
am

eron trat 
als Prem

ierm
inister zurück und Parteikollegin Theresa M

ay
übernahm

 die schw
ierige Aufgabe, den Brexit abzuw

ickeln. 
Am

 29. M
ärz 2017 schrieb sie einen Brief an den Präsidenten 

des Europäischen Rates und kündigte unter Berufung auf Arti-
kel 50 den Austritt G

roßbritanniens an.

W
as ist A

rtikel 50?

D
ie Frage, ob ein Land seine M

itgliedschaft in der EU
 aufgeben 

kann, w
urde erst m

it dem
 V

ertrag von Lissabon 2009 beant  w
ortet. 

Seitdem
 sieht A

rtikel 50 des V
ertrages den freiw

illigen A
us-

tritt vor. D
ie anderen M

itglieder können einen Staat also 
nicht dazu zw

ingen. 

W
enn ein Land austreten m

öchte, w
eil z. B

. die 
W

ählerinnen und W
ähler dafür gestim

m
t haben, 

m
uss es das dem

 Europäischen R
at m

itteilen. 
D

am
it beginnt eine zw

eijährige Ü
bergangs-

frist, w
ährend der das Land und die EU

 
ent scheiden, unter w

elchen B
edingun gen 

der A
ustritt stattfi nden soll. T

heoretisch 
kann sich das Land in dieser Zeit dazu 

ent schließ
en, doch in der EU

 zu bleiben und 
A

rtikel 50 w
ieder zurücknehm

en. W
enn es das 

Land und die EU
 nach zw

ei Jahren nicht geschafft 
haben, ein neues A

bkom
m

en zu schließ
en, kann die 

Ü
bergangsfrist verlängert w

erden. 
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G
roßbritanniens Sonderrolle in der EU

U
m

 den Brexit (= Britain + Exit) zu verstehen, lohnt sich ein 
Blick in die G

eschichte des Vereinigten Königreichs G
roßbritan-

nien und N
ord irland (nachfolgend G

roßbritannien/G
B): 

·
Im

 19. Jahrhundert w
urde das britische R

eich zur W
eltm

acht 
m

it K
olonien in A

frika, A
m

erika, A
sien und A

ustralien. 
·

A
ls nach dem

 Z
w

eiten W
eltkrieg der G

rundstein für die 
heutige Europäische U

nion (EU
) gelegt w

urde, setzte der 
Inselstaat auf seine B

eziehungen zu den ehem
aligen K

olo nien 
und den U

SA
 statt auf Europa. 

·
D

ies änderte sich in den 1960er Jahren, als der w
irtschaftliche 

und politische Status des Landes kleiner und gleichzeitig der 
Einfl uss der Europäischen G

em
einschaft (EG

) größer w
urde. 

·
Schließlich trat G

roßbritannien 1973 in die EG
 ein.

Für G
roßbritannien w

ar die EU in erster Linie ein w
ichtiger 

W
irtschaftsraum

. D
ass sich die M

itgliedsstaaten im
 G

egenzug 
gem

einsam
en Regeln unterordnen m

üssen, w
idersprach den 

Ansichten der einstigen W
eltm

acht und der Souveränität des 
britischen Parlam

ents. D
aher beanspruchte G

roßbritannien für 
sich eine Sonderrolle:

·
G

roßbritannien trat nicht dem
 Schengener A

bkom
m

en bei, 
das G

renzkontrollen innerhalb Europas abschafft.

·
G

roßbritannien gehörte zu den M
itgliedsländern, die den 

Euro als gem
einsam

e W
ährung nicht einführten.

„Splendid Isolation“ = A
ls „w

underbare A
bschottung“ w

urde 
die britische A

ußenpolitik vor allem
 bis zum

 Zw
eiten W

elt-
krieg beschrieben. M

an hielt sich aus eur o päischen A
ngelegen-

heiten heraus und w
ar auf die eigene U

nabhängigkeit bedacht.

„A
nd now

?“ – D
ie neuen B

eziehungen 
zw

ischen der EU
 und G

B
·

O
bw

ohl G
roßbritannien nicht im

m
er ein einfaches M

itglieds -
land w

ar, bedeutet sein A
ustritt für die EU

 einen groß
en 

w
irtschaftlichen und politischen V

erlust. 

·
D

ie EU
 verliert m

it G
roßbritannien eine gew

ichtige Stim
m

e 
in der internationalen Politik.

·
In vielen B

ereichen ist die Zusam
m

enarbeit trotz des ver-
einbarten A

bkom
m

ens (S. 7) nicht m
ehr geregelt. 

D
as neue H

andels- und Kooperationsabkom
m

en sieht vor, dass 
G

roßbritannien die Produktstandards der EU befolgen m
uss, 

dam
it W

aren ohne Zölle geliefert und in der EU verkauft w
erden 

können. G
üter, landw

irtschaftliche Produkte und Lebensm
ittel 

m
üssen zudem

 angem
eldet und kontrolliert w

erden. D
ies ver-

ursacht zusätzliche Kosten und W
artezeiten. Für das Anbieten 

von D
ienstleistungen zw

ischen G
roßbritannien und EU

-Ländern 
m

üssen U
nternehm

en jetzt G
ebühren bezahlen. D

ie britische 
Regierung hoff t, dass sie in Zukunft stärker m

it Staaten außer-
halb der EU zusam

m
enarbeiten kann, etw

a m
it den U

SA oder 
innerhalb des C

om
m

onw
ealth, einer losen Vereinigung ehe-

m
aliger britischer Kolonien. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, 

dass sich der Brexit zusätzlich zur C
orona-Pandem

ie negativ 
auf G

eschäfte, Arbeitsm
arkt und Löhne ausw

irkt. 

Innerhalb der EU dürfen die Bürger/-innen frei reisen, leben, 
arbeiten und studieren. D

as ist in G
roßbritannien jetzt nicht 

m
ehr ohne Erlaubnis m

öglich. Für Aufenthalte, die länger als 
90 Tage dauern und nicht touristisch sind, w

ird ein Visum
benötigt. D

ie gleichen Vorschriften gelten im
 G

egenzug für 
Britinnen und Briten, die in die EU m

öchten. 

„In or out?“ – D
as britische EU

-R
eferendum

D
ie EU

-M
itgliedschaft G

roßbritanniens bestand aber nicht nur in 
einer Sonderrolle. D

as Land trug auch dazu bei, dass der euro-
päische Binnenm

arkt in den vergangenen Jahrzehnten w
eiter-

entw
ickelt w

urde und die EU sich politisch reform
ierte. Im

 neuen 
Jahrtausend bekam

en die EU
-G

egner/-innen in G
roßbritan nien 

jedoch Aufw
ind. D

ie rechtspopulistische U
K Independence 

Party (UKIP) w
arb m

it dem
 EU

-Austritt und schärferen Zuw
an-

derungsbeschränkungen zunehm
end erfolgreich um

 Stim
m

en. 
Auch die regierenden Konservativen („Tories“) griff en die Them

en 
auf. 2015 versprach Prem

ierm
inister D

avid C
am

eron für den Fall 
seiner W

iederw
ahl ein Referendum

 über die EU
-M

itgliedschaft 
G

roßbritanniens. N
ach den gew

onnenen Parlam
entsw

ahlen 
löste er sein Versprechen ein. O

bw
ohl C

am
eron für den Verbleib 

w
arb, stim

m
te eine knappe M

ehrheit der Britinnen und Briten am
 

23. Juni 2016 dafür, die EU zu verlassen. D
ie Prognosen sahen 

einen Sieg des „Rem
ain“-Lagers voraus, um

so überraschender 
w

ar der Ausgang des Referendum
s:

Austritt
Verbleib

England
53,4 %

46,6 %

London
40,1 %

59,9 %

Schottland
38,0 %

62,0 %

W
ales

52,5 %
47,5 %

N
ordirland

44,2 %
55,8 %

G
B gesam

t
51,9 %

48,1 %

W
ahlbeteiligung: 72,2 %

„Should the 

U
nited K

ingdom
 

rem
ain a m

em
ber 

of the European 

U
nion or leave 

the European 

U
nion?“

beinhaltet 
R

egelungen zu: 
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R

egelungen zu:
✔

D
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✔
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ach-
haltig keit
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e
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Luft- und Straßen-
verkehr
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Polizeiliche und 
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Zusam

m
enarbeit

✔
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✔
W

arenverkehr
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W
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erb
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Außen- und Sicherheitspolitik

✘
Berufsabschlüsse
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D

ienstleistungen
✘

Einw
anderungsbestim

m
ungen
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Erasm

us+ (Bildungsprogram
m

)
✘

EU
R

ATO
M

 (Atom
gem

einschaft)
✘

Europäische Arzneim
ittel-
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Europäisches Zentrum
 für die 

Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten

✘
Europäische Agentur für 
Flugsicherheit

✘
Europäische C

hem
ikalien-

agentur

D
ie Verhandlungen zw

ischen der EU
 und G

B
D

ie politischen System
e der EU und ihrer M

itgliedsstaaten sind 
eng m

iteinander verfl ochten und zw
ei Jahre sind knapp, um

 die 
Beziehungen neu zu gestalten. Ü

ber 40 Jahre lang hatte G
roß-

britannien die Entw
icklung der EU geprägt und sich deren G

e-
setzgebung angepasst. Zudem

 ist der Fall des Brexits einm
alig: 

Bisher w
aren Länder aus der EU nur ausgeschieden, w

enn sie 
von einem

 anderen EU
-Staat unabhängig w

urden.

D
ie Brexit-Verhandlungen stellten beide Seiten vor große zeit-

liche und politische H
erausforderungen. D

ie Positionen der EU 
und der britischen Regierung w

aren kaum
 m

iteinander vereinbar:

D
ie off ene G

renze zw
ischen Irland und N

ordirland w
ar ebenfalls 

ein Streitthem
a ( 

 S. 6) und die Rechte der in G
roß britannien 

lebenden EU
-Bürger/-innen sow

ie der Britinnen und Briten, die 
in der EU leben, m

ussten geklärt w
erden.

          D
ie britische Regie-

rung hatte das Ziel, in Zu-
kunft ohne Einschränkungen 
eigene G

esetze und neue 
H

andels verträge m
it Län-

dern außerhalb der EU zu 
beschließen. D

ie Einreise
von EU

-Bürger/ - innen nach 
G

roßbritannien sollte be-
grenzt w

erden. G
leichzeitig 

sollten britische Produkte 
m

öglichst ohne Einschrän-
kungen in der EU verkauft 
w

erden können. 

          Ein freier W
arenver-

kehr brtischer Produkte im
 

EU
-B

in nen m
arkt w

ar für 
die EU nur vorstellbar, w

enn 
G

roß britannien w
eiterhin die 

in der EU geltenden Regeln 
befolgen w

ürde. Sonst hätte 
das Land einen W

ettbew
erbs -

vorteil erhalten und andere 
EU

-M
itgliedstaaten hätten für 

sich ebenfalls Ausnahm
en 

fordern können – die G
rund-

prinzipien der EU w
ären in 

G
efahr gew

esen. 

Leave
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R
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ie anderen M
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m
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D
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ent scheiden, unter w

elchen B
edingun gen 

der A
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heoretisch 
kann sich das Land in dieser Zeit dazu 
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 zu bleiben und 

✁
4

5
6

7

2
3

8

„B
rexit m

eans B
rexit“ – R

egierungskrise in G
B

D
rei Jahre lang nach dem

 EU
-Referendum

 konnten sich die 
britische Regierung und das britische Parlam

ent nicht einigen, 
w

ie die Beziehungen zur EU in Zukunft aussehen sollen. D
ie 

einen w
ollten einen „soft B

rexit“ und w
eiterhin eng m

it der EU 
zusam

m
enarbeiten. D

ie anderen w
aren für einen „hard Brexit“, 

um
 unabhängig von der EU sein. D

ie G
räben verliefen quer 

durch die Bevölkerung und die Parteien. 

D
ie G

renze zw
ischen Süd- und N

ordirland

A
ls 1921 die R

epublik Irland gegründet w
urde, verblieb der nörd -

liche Teil der irischen Insel im
 V

ereinigten K
önigreich. Seitdem

 
strebt die katholische B

evölkerung N
ordirlands eine W

ieder ver-
einigung m

it der R
epublik Irland an. D

ie protestantischen U
nio -

nisten hingegen w
ollen, dass N

ordirland Teil von G
B bleibt. D

er 
K

onfl ikt zw
ischen R

epublikanern und U
nionisten sorgte zw

ischen 
den 1960er und 1990er Jahren regelm

äßig für gew
alttätige A

us -
einandersetzungen und Terroranschläge m

it insgesam
t etw

a 
3.500 Todesopfern. O

bw
ohl N

ord irland bis heute tief gespalten 
ist, hat sich die Lage seit Ende der 1990er Jahre w

eitestgehend 
gew

altfrei entw
ickelt. W

ichtige V
oraussetzung dafür w

aren die 
abgeschafften G

renzkontrollen zw
ischen Süd- und N

ordirland.

D
a die R

epublik Irland zur EU
 gehört, m

üssten die K
ontrollen 

nach dem
 B

rexit eigentlich w
ieder eingeführt w

erden. D
ie Ein-

schränkung von Reisefreiheit und H
andel w

ürde aber den zer brech-
lichen Frieden in N

ordirland gefährden. N
ach langen V

erhand-
lun gen einigten sich EU

 und britische R
egierung auf K

ontrollen 
zw

ischen N
ordirland und dem

 R
est von G

B
. So kann die G

renze 
zw

ischen Süd- und N
ordirland w

eiterhin offenbleiben. D
iese 

Sonderregelungen sind im
 N

ordirland-Protokoll festgehalten.

N
achdem

 Theresa M
ay 2017 ihre M

ehrheit im
 Parlam

ent ver-
loren hatte, w

urde es noch schw
ieriger, die pro- und antieuro-

päischen Lager zufrieden zu stellen. Ihr Austrittsabkom
m

en 
m

it der EU w
urde m

ehrm
als vom

 Parlam
ent abgelehnt und 

die Ü
bergangsfrist für den Brexit verlängert. M

ay trat im
 Juni 

2019 zurück und ihr N
achfolger, der europakritischere B

oris 
Johnson, verhandelte ein neues Abkom

m
en m

it der EU, das 
schließlich auch im

 britischen Parlam
ent eine M

ehrheit fand.

D
ie EU stim

m
te dem

 Austrittsabkom
m

en daraufhin zu. Am
 

31. Januar 2020 trat G
roßbritannien offi  ziell aus der EU aus, 

für Bereiche w
ie den H

andel galten w
eiterhin Ü

bergangslösun-
gen. Anschließend verhandelten die britische Regierung und 
die EU ein neues H

andels- und Kooperationsabkom
m

en, 
das am

 1. Januar 2021 in Kraft trat. Es ...
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Brexit

Im
 Referendum

 w
urde nicht gefragt, unter w

elchen Bedingun-
gen G

roßbritannien aus der EU austreten sollte. Es w
ar also 

nicht klar, w
ie eng das Land in Zukunft an die EU angebunden 

bleiben sollte. Außerdem
 w

aren die M
enschen in Schottland

und N
ordirland m

ehrheitlich für einen Verbleib. C
am

eron trat 
als Prem

ierm
inister zurück und Parteikollegin Theresa M

ay
übernahm

 die schw
ierige Aufgabe, den Brexit abzuw

ickeln. 
Am

 29. M
ärz 2017 schrieb sie einen Brief an den Präsidenten 

des Europäischen Rates und kündigte unter Berufung auf Arti-
kel 50 den Austritt G

roßbritanniens an.

W
as ist A

rtikel 50?

D
ie Frage, ob ein Land seine M

itgliedschaft in der EU
 aufgeben 

kann, w
urde erst m
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 V
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us-
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öchte, w
eil z. B
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W
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t haben, 

m
uss es das dem

 Europäischen R
at m

itteilen. 
D

am
it beginnt eine zw
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ährend der das Land und die EU

 
ent scheiden, unter w

elchen B
edingun gen 

der A
ustritt stattfi nden soll. T

heoretisch 
kann sich das Land in dieser Zeit dazu 
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 zu bleiben und 
A
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ei Jahren nicht geschafft 
haben, ein neues A

bkom
m
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en, kann die 

Ü
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als PDF herunterladen und in der gewünsch-
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1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte
Seite zeigt nach außen
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